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Öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 29.03.2022, TOP 10, 
nachgereichte Anlage 2 
(Bauverwaltung, ws, 24.03.2022) 
 
Ergänzende Unterlagen 
 
Nach Versenden der Ladung für o.g. Sitzung sind Unterlagen eingegangen: 
 
1. Agenda21 Pullach – Ergänzung zum Antrag vom 08.03.2022 (E-Mail vom 22.03.2022) 

Betrifft Ziffer 4 der Beschlussvorlage. 

 Die Agenda21 Pullach bezieht sich auf den städtebaulichen Vertrag und ändert bzw. 
präzisiert den Antrag vom 08.03.2022 hinsichtlich der Begründung, dass „(…) die 
wesentlichen der Konfliktbewältigung dienenden Vertragsinhalte des in dem 
auszulegenden Entwurf und in der Endfassung der Bebauungsplanbegründung dargelegt 
und erläutert sind (…)“. Hierbei bezieht man sich auf einen Kommentar zum BauGB. 
Hierbei werden Vorgaben zu § 12 BauGB (vorhabenbezogener Bebauungsplan mit 
Durchführungsvertrag) und § 11 BauGB (Städtebaulicher Vertrag) angeführt. 

 
2. Stellungnahme Landratsamt München vom 23.03.2022 

Betrifft Ziffer 5 der Beschlussvorlage. 

 Die Stellungnahme des Landratsamtes München befasst sich mit Fragestellungen zum 
Abbruch/zur Verschiebung der laufenden erneuten öffentlichen Auslegung und zur Frage 
der Auslegung des städtebaulichen Vertrages bzw. Inhalten davon im Rahmen der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. 

 Im Ergebnis gelangt das Landratsamt München zu dem Schluss, dass derzeit keine 
Rechtsfehler vorliegen, die einen Abbruch/eine Verschiebung der erneuten Auslegung zur 
begründen müssten. 

 Zur Frage der Auslegung des städtebaulichen Vertrages oder Inhalten davon differenziert 
das Landratsamt München zwischen festsetzungsergänzenden und 
festsetzungsersetzenden Regelungen. Da im Bauleitplanverfahren BP 23b 
festsetzungsergänzende Regelungen vorliegen, kommt die Behörde zu dem Schluss, dass 
eine Auslegungsverpflichtung nicht vorliegt. 

 Ansonsten regelt § 3 Abs. 2 BauGB abschließend den Umfang der auszulegenden 
Unterlagen. 

 
Die Unterlagen werden im Ratsinformationssystem in anonymisierter Form bereitgestellt. 
 
Ergebnis: 
Aus Sicht der Verwaltung ergeben sich keine Änderungen zum Beschlussvorschlag. 
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Zu 1) 
Agenda21 Pullach – Ergänzung zum Antrag vom 08.03.2022 (E-Mail vom 22.03.2022) 
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Zu 2) 
Stellungnahme Landratsamt München vom 23.03.2022 
 

 
 



6 
 

 
 
  



7 
 

 
Hinweis - 
Folgende Fragenstellungen wurden von der Gemeindeverwaltung am 10.03.2022 an das 
Landratsamte München gerichtet: 
 
„(…) um Meinung der Aufsichtsbehörde (z.B. Ihr Sachgebiet bzw. Kommunalaufsicht) gebeten. 
 
Fragestellung 1 – 
Verschiebung einer eingeleiteten öffentlichen Auslegung 
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 22.02.2022 wurde u.a. die Einleitung der erneuten 
öffentlichen Auslegung beschlossen. 

 Der Antrag der Agenda21 widerspricht der Beschlusslage aus der GR 22.02.2022 (TOP 7) 
o Hier wurde u.a. die Auslegung beschlossen. 
o Hier wurde beschlossen, dass der GR nicht-öffentlich über den städtebaulichen 

Vertrag informiert wird. 
 Die erneute öffentliche Auslegung wurde bereits vor Eingang des Agenda21-Antrages formal 

eingeleitet. 
o Bekanntmachung Isar-Anzeiger vom 03.03.2022 + Aushänge 
o Behörden wurden bereits am 04.03.2022 elektronisch über den Verfahrensschritt 

unterrichtet. 
o Dem Landratsamt München liegen gedruckte Unterlagen seit dem 07.03.2022 

vor. 
o Vom 14.03. bis 20.04. können die Unterlagen im Rathaus eingesehen werden, 

sind aber bereits seit dem 04.03.2022 online abrufbar. 
Frage: 
Ist es möglich, die bereits begonnene erneute öffentliche Auslegung zu verschieben bzw. zu 
beenden und welche Voraussetzungen sind hierfür erforderlich? 

 Beschlussfassung über Verschiebung bzw. Beendigung in öffentlicher Sitzung des GR? 

 Bekanntmachung eines solchen Beschlusses im Amtsblatt? 
 
Fragestellung 2 – 
Öffentliche Auslegung der Entwurfsfassung eines städtebaulichen Vertrages im 
Bauleitplanverfahren  
Der städtebauliche Vertrag ist zwischen der Gemeinde und United Initiators (bzw. den jeweilig 
beteiligten Kanzleien) im Entstehen. Es gibt z.Z. lediglich eine Entwurfsfassung. 

 Dem Beschluss des GR vom 22.02.2022 wollen wir nachkommen und in der anstehenden 
NICHT-ÖFFENTLICHEN Sitzung am 29.03.2022 über den Verhandlungsstand informieren. 

Fragen: 

 Wie stehen Sie dazu, ob ein städtebaulicher Vertrag (der z.Z. nur als Entwurfsfassung 
existiert) öffentlich auszulegen ist? 

 Ist ein städtebaulicher Vertrag Teil der öffentlich auszulegenden Unterlagen nach dem 
BauGB? 

 Ab welchen Zeitpunkt muss ein unterschriftsreifer städtebaulicher Vertrag vorliegen? 

 Ist ein städtebaulicher Vertrag grundsätzlich nach Unterzeichnung - vollständig oder 
teilweise - öffentlich bekannt zu machen? 

(…) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jürgen Weiß (…)“ 
 


